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Die Stadtverordnetenversammlung
  
Tagesordnung II Punkt 77 der öffentlichen Sitzung am 16. Dezember 2021

Vorlagen-Nr. 21-V-11-1016

Maßnahmen zur Sicherstellung einer rechtssicheren, termingerechten und zeitnahen 
Aufgabenerledigung in der Personalbetreuung der Beschäftigten

Beschluss Nr. 0621

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

a. im Personalbereich eine erhebliche Steigerung der Fluktuation mit weiter steigender 
Tendenz zu verzeichnen ist,

b. der vom Hessischen Landesrechnungshof im Kommunalbericht 2015 empfohlene 
Fallzahlenschlüssel von 1:270 aktuell mit 1:302 deutlich überschritten wird,

c. dieser Zuwachs eine erhebliche qualitative und quantitative Mehrbelastung für die 
Sachbearbeitung im Bereich der Personalbetreuung Beschäftigte nach sich zieht 
und im Ergebnis die Serviceleistung der Gesamtverwaltung gefährdet,

d. die derzeitige personelle Ausstattung der Personalbetreuung Beschäftigte nicht 
ausreichend ist, um adäquat auf diese Entwicklung zu reagieren.

2. Es wird beschlossen:

a. Zum Stellenplan 2022/2023 wird bei dem Personalamt im Bereich 110110 Personal-
betreuung Beschäftigte 1 Vollzeitplanstelle im Stellenwert A 10/E 9c TVöD 
geschaffen. 

b. Die Planstellen können vorab der Beschlussfassung und Genehmigung des 
Stellenplans 2022/2023 sofort ausgeschrieben werden. 
Die Freigabe der Planstelle erfolgt zum 01.01.2023

c. Die Kosten in Höhe von 90.000 Euro p.a. werden Dezernat I in 2023 zum Haushalt 
zugesetzt

d. Das Personalkontingent zur Steuerung der Personalbedarfe bei Dez. I/11 ist ab 
01.01.2023 um 1,0 VZÄ zu erhöhen. 

(antragsgemäß Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 16.12.2021 BP 0562)
 

Dem Magistrat Wiesbaden,    17.12.2021
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Dr. Heimlich
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Der Magistrat Wiesbaden,    17.12.2021
-16 - im Auftrag

Dezernat I/11
Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Bock
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